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1. Allgemeine Projektbeschreibung 
 
Die UKA Unternehmensgruppe beschäftigt sich seit dem Jahr 1999 mit der schlüssel-
fertigen Errichtung und dem Betrieb von Kraftwerken im Bereich der Erneuerbaren 
Energien. Der bisherige Schwerpunkt liegt auf der Errichtung von Windenergieanlagen 
(WEA). Seit der Unternehmensgründung wurden Windenergieprojekte mit einer instal-
lierten Gesamtleistung von 856,10 Megawatt in Mecklenburg-Vorpommern, Branden-
burg, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern entwickelt und realisiert. 
Das sind insgesamt 341 Windenergieanlagen der Leistungsklassen 0,75 MW bis 
3,6 MW. Aufgrund der langjährigen Erfahrung ist es gelungen, mit den Standortge-
meinden zusammen Lösungen zu erarbeiten, die zu einer überdurchschnittlichen Ak-
zeptanz der Windenergieprojekte bei der Bevölkerung führten. 
 
Geplanter Windenergieanlagentyp und Planungsgebiet 
 
Das Vorhaben umfasst die Errichtung und den Betrieb von einer Windenergieanlage 
(WEA) des Typs Vestas V162-5.6 MW mit einer Nabenhöhe von 166 m zuzüglich 3 m 
Fundamenterhöhung, einem Rotordurchmesser von 162 m und einer Nennleistung von 
5,6 MW. 
 
Der Standort für die geplante Windenergieanlage befindet sich im Landkreis Uelzen 
des Bundeslandes Niedersachsen und gehört zur Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf. 
Das Vorhabengebiet liegt im Gemeindegebiet von Altenmedingen zwischen den Ort-
schaften Eddelstorf und Bostelwiebeck im Bereich des Kesterbergs auf etwa 62-70 m 
ü. NN. Der Standort der WEA UKA 01 und die Erschließungsflächen werden intensiv 
landwirtschaftlich genutzt (s. Abbildung 1). 
 
Die geplante WEA befindet sich nördlich des Verbindungsweges Eddelstorf-
Bostelwiebeck, sodass die wegemäßige Erschließung der WEA über die vorhandenen 
Gemeindewege erfolgt. Die Zuwegung zu dem Anlagenstandort erfolgt auf Ackerflä-
chen und wird mit einer wasserdurchlässigen Wegedecke hergestellt (teilversiegelt). 
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Abbildung 1: Lage des geplanten WEA-Standortes 

 
Das Vorhaben befindet sich im Naturraum Ostheide. Hier überwiegen sandige Grund- 
und Endmoränengebiete, geprägt von Äckern und Wäldern, aber auch den größten 
Sandheiden Niedersachsens. Der Naturraum wird maßgeblich durch die Beckenlage 
ausgedehnter Geest- und Endmoränenzüge geprägt. Es handelt sich um eine offene 
bis halboffene Agrarlandschaft mit vorwiegend Ackernutzung auf gering bewegten 
Sandstandorten mit einigen Heckenstrukturen. Frühzeitige ackerbauliche Inanspruch-
nahme großflächiger Heidebereiche sowie Waldumwandlungen zugunsten des Acker-
baus im 20. Jahrhundert ließen oft verstreut liegende Forsten zurück. Heiden wurden 
bis auf wenige Flächen komplett in Äcker umgewandelt. 
 
Die nächstgelegene Wohnbebauung am Siedlungssplitter Kesterberg ist ca. 650 m ent-
fernt zur nächsten WEA gelegen. Die geschlossenen Siedlungen Bostelwiebeck und 
Eddelstorf befinden sich in einer Entfernung von ca. 1.200 m – 1.500 m zur geplanten 
WEA. Im Nordwesten der WEA UKA 01 bestehen verlassene Gebäudekomplexe einer 
Ziegelei mit angrenzenden Saumstrukturen. Die Wohnnutzung wurde dauerhaft aufge-
geben (siehe Seite 54, Punkt 3.2.1 der Begründung des RROP Entwurf 2019). 
 
In Richtung Gienau befindet sich in etwa 1.200 m Entfernung der Modellflugplatz des 
MFC Dahlenburg. Im Süden wird das Vorhabengebiet durch die mit etwa 1.000 PKW 
pro Tag frequentierte Landesstraße L 232 begrenzt. 
 

Bostel-
wiebeck 

Aljarn 

Eddelstorf 

UKA 01 
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Südlich des Vorhabengebietes sind vier WEA der 2 MW Klasse mit einer Gesamthöhe 
von etwa 100 m des durch die Bauleitplanung als nicht raumbedeutsam eingestuften 
Windpark Haaßel in 1.900 m als Vorbelastung zu berücksichtigen. In größerer Entfer-
nung bestehen weitere acht Windenergieanlagen unterschiedlicher Typen. Dabei han-
delt es sich um vier WEA Fuhrländer FL MD77 (1,5 MW) des Windparks Boitze, etwa 7 
km östlich gelegen, sowie um vier WEA der 0,6 MW Klasse in einem Windpark bei 
Römstedt mit einem Abstand von über 5 km zum Vorhaben. 
 
Nördlich des Standortes der WEA UKA 01 sind weitere vier WEA des Typs GE 3.6-137 
mit einer Nabenhöhe von 164,5 m geplant. Diese vier WEA (BWP 02 – BWP 05) der 
Bürgerwindpark Altenmedingen Betreibergesellschaft mbH & Co. KG werden im Rah-
men des vorliegenden Genehmigungsantrages als Vorbelastung berücksichtigt (s. Ab-
bildung 2).  
 
  

 
Abbildung 2: Lage des geplanten WEA-Standortes (UKA 01) und der zu berücksichtigenden Vorbelastungs-

WEA des Windparks (WP) Altenmedingen (BWP 02 – BWP 05) 

 
Im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP Uelzen 2000) ist der Bereich des 
Vorhabens als Gebiet zur Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaus-
haltes sowie überlagernd als Vorsorgegebiet für die Landwirtschaft, aufgrund hohen, 
natürlichen, standortgebundenen landwirtschaftlichen Ertragspotenzials, festgelegt. 
 
Im Landesraumordnungsprogramm von Niedersachsen (2008) sind für den direkten 
Bereich des geplanten Windparks keine Ziele der Raumordnung festgelegt. Im aktuel-
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len Stand des Landesraumordnungsprogramms (2017) sind keine Änderungen oder 
neue Ziele der Raumordnung im Vorhabenbereich dargestellt. 
 
Im Landschaftsrahmenplan des Landkreises Uelzen (2013) sind im Bereich des ge-
planten Windenergieprojekts keine besonderen Festlegungen dargestellt. Der Zielkon-
zeption nach handelt es sich um ein Gebiet mit aktuell sehr geringer bis mittlerer Be-
deutung für alle Schutzgüter. Das Vorhaben befindet sich außerhalb der Verbundach-
sen und Kernräume des Biotopverbundsystems. Nach Landschaftsrahmenplan sind im 
Vorhabengebiet überwiegend Biotope mit geringer Bedeutung dargestellt. Baumreihen 
entlang des Wegesystems und weitere vereinzelt stehende Gehölze sind nach Land-
schaftsrahmenplan als Biotoptypen mittlerer Bedeutung anzusehen. 
 
Die geplante WEA UKA 01 befindet sich innerhalb der 63,3 ha großen Gebietskulisse 
des Vorranggebietes Windenergienutzung Nr. 43 „Bostelwiebeck“ (s. Abbildung 3)  des 
mit der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis Uelzen am 15.04.2019 rechts-
kräftig gewordenen Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) des Landkreises 
(LK) Uelzen.  

 
Abbildung 3: Lage der Potenzialfläche Nr. 43 „Bostelwiebeck“ (Quelle: Gebietsblatt zum RROP LK Uelzen)  

 
Gemäß RROP des LK Uelzen besteht innerhalb der Windeignungsgebiete eine Vor-
rangfunktion für die Windenergienutzung, verbunden mit einer Ausschlusswirkung au-
ßerhalb der Gebiete. Durch die Ausweisung von Windeignungsgebieten wird der bau-
rechtlichen Privilegierung von WEA gem. § 35 Abs. 1, 3 BauGB entsprochen.  
 
Durch die Befürwortung des Gebietes seitens der Regionalplanung in Form der Auf-
nahme der Potenzialfläche als Vorranggebiet Windenergienutzung in den 3. Entwurf 
des RROP im Jahr 2017, sehen wir uns in unseren Planungsabsichten zur Errichtung 
und zum Betrieb unserer hier beantragten WEA bestätigt.  
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2. Wirtschaftliche Voraussetzungen 
 
Für die Nutzung der Windenergie muss eine geeignete, vom Wind weitgehend frei an-
strömbare und durch Hindernisse gering beeinflusste Fläche zur Verfügung stehen. Bei 
Standorten mit mehreren Windenergieanlagen müssen deren Abstände untereinander 
unter Berücksichtigung der Neben- und Hauptwindrichtungen sorgfältig berechnet wer-
den, damit gegenseitige Beeinflussungen und dadurch verbundene Ertragsminderun-
gen möglichst vermieden werden. 
 
Es sind sowohl die Windhöffigkeit (mittlere Windgeschwindigkeit über dem Jahresgang 
am Standort in m/s) als auch der Parkwirkungsgrad zu berechnen, damit eine objektive 
technische und wirtschaftliche Bewertung und Einschätzung der Eignung des Standor-
tes für die Nutzung der Windenergie gewährleistet werden kann. Voruntersuchungen 
im Planungsraum haben gezeigt, dass die vorgesehene Fläche eine gute Windhöffig-
keit bietet. 
 
Neben der Bewertung des Windpotentials eines Standortes muss auch die Erschlie-
ßung (Wege, Netzanschluss) in die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einfließen. Die Inte-
ressen der öffentlich Beteiligten sind zu berücksichtigen. 
 
Die zukünftig produzierte elektrische Energie wird über einen Netzeinspeisepunkt in 
das öffentliche Stromversorgungsnetz eingespeist. Die Höhe der Vergütung, zu der die 
Energieversorger den Betreibern des Windenergieparks jede eingespeiste kWh elektri-
scher Leistung abnehmen, ist im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geregelt und 
wird seit dem 01.01.2017 über ein Ausschreibungssystem festgelegt. Die Bürgerener-
giegesellschaft (BEG) Umweltgerechte Bürgerenergie Bostelwiebeck GmbH & Co. KG 
nahm erfolgreich an der Strompreis- Ausschreibung am 01.08.2017 teil und verfügt be-
reits über einen Zuschlag mit dem Recht zur vorrangigen Netzeinspeisung. Derzeit wird 
eine mögliche Einspeisung in das öffentliche Stromversorgungsnetz oder in nahe lie-
gende Umspannwerke geprüft. Eine abschließende Netzreservierung erfolgt jedoch 
erst nach Vorlage der entsprechenden öffentlich-rechtlichen Genehmigung. 
 
 
3. Flächennutzungsplan 
 
Für die betroffene Gemeinde Altenmedingen (Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf) exis-
tiert kein Flächennutzungsplan, der Angaben zum Außenbereich enthält. Eine Darstel-
lung einer windenergetischen Nutzung für das Vorhabengebiet liegt somit nicht vor.   
 
 
4. Bebauungsplan 
 
Für die betroffenen Ortslagen existieren keine Bebauungspläne, die Aussagen hinsicht-
lich einer windenergetischen Nutzung für das Vorhabengebiet enthalten.  
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5. Immissionen 
 
Glanzgrade bzw. Disco-Effekt 
 
Zur Vermeidung von Umweltbelastungen durch optische Einflüsse werden VESTAS 
Windenergieanlagen standardmäßig in der Farbgebung RAL 7035 (hellgrau) behan-
delt. Um den bei manchen Windenergieanlagen beobachteten so genannten Disco-
Effekt (Lichtreflektionen der Blattoberflächen) zu dämpfen, werden verringerte Glanz-
grade verwendet, sodass die resultierenden Glanzgrade 30 % gemäß DIN 67530/ISO 
2813-1978 entsprechen. Ein Disco-Effekt ist somit praktisch ausgeschlossen. 
 
Schattenwurfimmissionen 
 
Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben können optische Einwirkungen durch perio-
dischen Schattenwurf als nicht erheblich belästigend angesehen werden, wenn die ast-
ronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer unter kumulativer Berücksichtigung 
aller WEA-Beiträge am jeweiligen Immissionsort in einer Bezugshöhe von 2 m über 
Erdboden nicht mehr als 30 Stunden pro Kalenderjahr und darüber hinaus nicht mehr 
als 30 Minuten pro Kalendertag beträgt. 
 
Im Rahmen einer Schattenwurfprognose durch das Ingenieurbüro für Akustik Busch 
GmbH (Bericht-Nr. 451518gkp13 vom 08.05.2019) wurden die Schattenwurfverhältnis-
se der geplanten Windenergieanlagen untersucht. 
 
Als Vorbelastung sind insgesamt 8 WEA zu berücksichtigen. Dabei handelt es sich um 
folgende Windenergieanlagentypen: 

Typ Bezeichnung Nabenhöhe  
in m 

Rotordurch-
messer in m 

Anzahl 

GE 3.6-137  WP Altenmedingen 
(BWP 02 - 
BWP 05) 

164,5 137 4 

Enercon 
E-70 E4 2,3 MW 

WP Haaßel 64 71 4 

 
Für das geplante Vorhaben wurde die Beschattung durch die Rotorblätter der WEA an 
insgesamt 79 möglichen Immissionsorten untersucht. Es wurden der jahres- und ta-
geszeitliche Beschattungszeitraum, die aufsummierte und maximale tägliche astrono-
mische Beschattungsdauer ermittelt. 
 
Die Berechnungen zum astronomisch maximal möglichen Schattenwurf zeigen, dass 
an den Immissionsorten IO 1, IO 2 und IO 56 die zulässige Beschattungsdauer von 30 
Stunden pro Jahr bereits durch die Vorbelastung überschritten und an den Immission-
sorten IO 48 und IO 57 vollausgeschöpft werden kann. Aufgrund der Zusatzbelastung 
erhöhen sich zum Teil die Beschattungsdauern an den Immissionsorten. Zusätzliche 
Überschreitungen können an den Immissionsorten IO 3, IO 22, IO 23, IO 35, IO 43 bis 
IO 51, IO 55, IO 57 bis IO 59 und IO 66 bis IO 68 eintreten. An den übrigen Immission-
sorten wird die zulässige Beschattungsdauer pro Jahr unterschritten bzw. eingehalten. 
 
Die Berechnungen zeigen ferner, dass an dem Immissionsort IO 1 die zulässige Be-
schattungsdauer von 30 Minuten pro Tag bereits durch die Vorbelastung überschritten 
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werden kann. Aufgrund der Zusatzbelastung erhöhen sich zum Teil die Beschattungs-
dauern an den Immissionsorten. Zusätzliche Überschreitungen können an den Immis-
sionsorten IO 39 bis IO 41 und IO 43 eintreten. An den übrigen Immissionsorten wird 
die zulässige Beschattungsdauer pro Tag unterschritten bzw. eingehalten. 
 

 
Abbildung 4: Jährliches Schattenfeld der Gesamtbelastung  (Quelle: Schattenwurfprognose; Ingenieurbüro 

für Akustik Busch GmbH; Bericht-Nr. 451518gkp13 vom 08.05.2019) 

 

Die Einhaltung der Richtwerte für die tägliche und jährliche Beschattungsdauer ist 
durch die Installation einer geeigneten Abschaltvorrichtung an der geplanten WEA UKA 
01 möglich. Sofern eine Abschaltautomatik eingesetzt wird, die meteorologische Para-
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meter (z. B. die Intensität des Sonnenlichtes) berücksichtigt, muss die tatsächliche Be-
schattungsdauer an jedem Immissionsort auf maximal 8 Stunden pro Kalenderjahr be-
grenzt werden. 
 
Detaillierte Informationen zu den ermittelten Beschattungen der Immissionsorte sowie 
der empfohlenen Abschaltzeiten sind der, dem Antrag beiliegenden, Schattenwurf-
prognose des Ingenieurbüros für Akustik Busch GmbH zu entnehmen. 
 
Schallimmissionen 
 
Sowohl die Firma Ingenieurbüro für Akustik Busch GmbH als auch das Ingenieurbüro 
I17-Wind GmbH & Co. KG wurden beauftragt, Berechnungen der prognostizierten 
Schallimmission durch die geplante WEA UKA 01 an den maßgeblichen Immissionsor-
ten im Umfeld des Vorhabengebietes durchzuführen.  
 
Als Vorbelastung sind insgesamt 8 WEA zu berücksichtigen. Dabei handelt es sich um 
folgende Windenergieanlagentypen: 

Typ Bezeichnung Nabenhöhe  
in m 

Rotordurch-
messer in m 

Anzahl 

GE 3.6-137  WP Altenmedingen 
(BWP 02 - 
BWP 05) 

164,5 137 4 

Enercon 
E-70 E4 2,3 MW 

WP Haaßel 64 71 4 

 
Darüber hinaus waren verschiedene Tierhaltungsanlagen sowie das Blockheizkraft-
werk mit einer Biogasanlage zu berücksichtigen. 
 
Die Berechnungen innerhalb der Schallimmissionsprognose nach Alternativen Verfah-
ren (Bericht-Nr.: 451518gfk06; 12.03.2019), erstellt von der Ingenieurbüro für Akustik 
Busch GmbH zeigen, dass bei nächtlichem Betrieb der geplanten WEA UKA 01 im 
Modus 0 mit einem maximalem immissionswirksamen Schallleistungspegel von 104,0 
dB(A) zzgl. eines Zuschlages für die obere Vertrauensbereichsgrenze von 2 dB(A) die 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch die Gesamtbelastung an allen maßgeblichen 
Immissionsorten unterschritten werden.  
 
Die Schallimmissionsprognose nach Interimsverfahren (Bericht-Nr.: I17-SCH-2019-
105; 04.12.2019), welche diesem Antrag unter Punkt. 5.1.2 beigefügt ist, reichen wir 
explizit ohne Anerkennung einer diesbezüglichen Rechtspflicht ein. Unabhängig der 
nunmehr bestehenden Erlasslage sind wir der Überzeugung, dass das bisher ange-
wandte alternative Verfahren für die Beurteilung, ob das Verfahren aus schalltechni-
scher Sicht immissionsschutzrechtlich genehmigungsfähig ist, weiterhin maßgeblich ist.  
 
Ungeachtet der Tatsache, dass wir somit nach wie vor das Alternative Verfahren für die 
Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit als maßgeblich erachten, ergibt sich auch un-
ter Anwendung der LAI-Hinweise, dass bei dem nächtlichen Betrieb der geplanten 
Vestas V162-5.6 MW im Modus 0 mit einem maximal zulässigen Emissionspegel 
Le,max von 105,7 dB(A)  die Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch die Gesamtbe-
lastung an allen maßgeblichen Immissionsorten eingehalten oder unterschritten wer-
den. 
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Detaillierte Informationen finden sich in der, den Antragsunterlagen beiliegenden, 
Schallimmissionsprognose von dem Ingenieurbüro I17-Wind GmbH & Co. KG vom 
04.12.2019 (Bericht-Nr.: I17-SCH-2019-105). 
 
Eisabwurf 
 
Die Vestas-Windenergieanlagen können erforderlichenfalls mit einer Einrichtung zur 
Vermeidung von Eisabwurf ausgestattet werden. Sobald Eisansatz an den Rotorblät-
tern entsteht, erkennt das Vestas-Überwachungssystem anhand der erzeugten Minder-
leistung ein Missverhältnis zwischen Windgeschwindigkeit, Drehzahl, Blattwinkel und 
erzeugter Leistung. 
 
Als Folge schalten die Vestas-Windenergieanlagen ab. Bei stärkerer Vereisung würde 
zusätzlich eine Unwucht am Rotor entstehen, die wiederum Schwingungen des Ma-
schinenhauses und des Turmes bewirkt. Ein permanent überwachender Schwingungs-
sensor erkennt diese Schwingungen und stoppt ebenfalls die Vestas-
Windenergieanlagen. In diesem Fall kann das Wiederaufstarten der Windenergieanla-
gen erst nach einer Kontrolle vor Ort erfolgen. 
 
Die Notwendigkeit zur Vermeidung von Eisabwurf ergibt sich, wenn der Abstand zu öf-
fentlichen Einrichtungen (bspw. Straßen und Schienen) das 1,5fache der Summe aus 
Rotordurchmesser und Nabenhöhe unterschreitet. Der Abstand muss bei der beantrag-
ten WEA UKA 01 mindestens 496,50 m betragen. Wie der beiliegenden Karte (s. Pkt. 
2.6.2 des vorliegenden Genehmigungsantrages) zu entnehmen ist, wird der durch 
Vestas empfohlene Mindestabstand durch die beantragten WEA UKA 01 zu den 
nächstgelegenen öffentlichen Wegen unterschritten (Abstand zw. WEA und Weg je-
weils 83 m, 153 m bzw. 174 m), weshalb entsprechende Module zur Vermeidung von 
Eisabwurf notwendig sind. 
 
Flora und Fauna 
 
Die Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege bei vorhabenbedingten Eingriffen in Natur und Landschaft im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) erfolgt durch die Abarbeitung der Eingriffsre-
gelung in Form eines Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP). Dieser erläutert 
grundsätzlich schutzgutbezogen die möglichen Beeinträchtigungen, bewertet diese und 
beschreibt die zur Kompensation durch das Vorhaben verursachten Eingriffe erforderli-
chen Maßnahmen. 
 
Der LBP für die geplanten Windenergieanlagen wurde durch das Gutachterbüro 
OECOS GmbH erstellt und ist den Antragsunterlagen beigefügt. Im Ergebnis wird unter 
Bezug auf die Bestimmungen des Artenschutzes und hier unter Beachtung von Ver-
meidungsmaßnahmen festgestellt, dass es am Standort Bostelwiebeck WEA UKA 01  
bau- und betriebsbedingt nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen kommt. Die geplan-
ten Eingriffe finden in Sandäckern sowie als Verkehrsflächen klassifizierten Biotopty-
pen statt, die hinsichtlich ihres Biotoptyps mit der Wertstufe I bewertet werden. Für den 
Arten- und Biotopschutz sind sie von geringer Bedeutung. Eingriffe in Gehölze oder 
Gehölzstrukturen sind nicht erforderlich. Der Boden wird durch den Bau des Funda-
mentes voll- und durch den Bau der Kranstellflächen und Zuwegungen teilversiegelt. 
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Eine abschließende Bilanzierung des zu kompensierenden Eingriffs kann dem LBP 
entnommen werden. 
 
Des Weiteren wurden im Rahmen der Erstellung des Artenschutzrechtlichen Fachbei-
trages (AFB) von dem Gutachterbüro OECOS GmbH umfangreiche Untersuchungen 
vorgenommen, die den Antragsunterlagen beigefügt sind. So wurden zahlreiche Kartie-
rungen durchgeführt und ausgewertet, insbesondere zu Brut-, Rast-, und Zugvögeln 
inkl. Horstsuchen und Besatzungskontrollen sowie zu Fledermäusen. Es wurden ins-
besondere die jeweiligen Untersuchungsumfänge und Untersuchungszeiträume des 
Leitfadens „Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Niedersachsen“ (Nds. MBl. Nr.7/ 2016) beachtet. Der AFB 
kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermei-
dungs- und Ausgleichsmaßnahmen das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 BNatschG in Verbindung mit § 44 Abs. 5 BNatschG vollständig vermieden wer-
den kann. 
 
Die über dem Artenschutz hinaus zu beurteilende subjektive Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes wird entsprechend einer Ersatzgeldzahlung ausgeglichen und kann 
im LBP nachvollzogen werden.  
 
Einzelheiten sind den, dem Antrag beiliegenden, Unterlagen des LBP und des AFB zu 
entnehmen. 
 
Weitere Schutzgüter im Sinne des UVPG wurden im Rahmen der beiliegenden Um-
weltverträglichkeitsvorprüfung (Punkt 14.2 des Genehmigungsantrages) betrachtet und 
mögliche Auswirkungen ermittelt. Die von der UKA Nord Projektentwicklung GmbH & 
Co. KG beantragte und von dem Landkreis Uelzen durchgeführte Umweltverträglich-
keitsvorprüfung kam zu dem Ergebnis, dass aufgrund des Vorliegens WEA-
empfindlicher Greif- und Großvögel im Radius 1 und 2 des Windenergieerlasses von 
Niedersachsen ein vollumfängliches UVP-Verfahren durchzuführen ist. Der UVP-
Bericht wurde anschließend von dem Gutachterbüro OECOS GmbH angefertigt und 
liegt dem Antrag und Punkt 14.5 bei. Der UVP-Bericht wurde für Antrag I und Antrag II 
als ein Gesamtbericht für beide Vorhaben erstellt, wobei die sechs Windenergieanla-
gen des Bürgerwindparks Altenmedingen Betreibergesellschaft mbH & Co. KG (Bau-
anschnitt 1, 3 und 4) und der Windpark Haaßel als Vorbelastung berücksichtigt werden. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass gemäß des UVP-Berichtes unter Berücksich-
tigung der möglichen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen und unter Vorausset-
zung der Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen durch das Vorhaben zu erwarten 
sind. 
 
6. Technische Projektbeschreibung 
 
Typ 
 
Für das Windenergieprojekt Bostelwiebeck sind die Errichtung und der Betrieb von ei-
ner Windenergieanlage des Herstellers Vestas vorgesehen. Geplant ist eine Anlage 
des Typs V162 mit einer Nabenhöhe von 166 m. Das Fundament wird zusätzlich um 3 
m erhöht. Es handelt sich bei dem beantragen Anlagentyp um eine Aufwindanlagen mit 
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Pitch-Regelung, aktiver Windnachführung und einem Dreiblattrotor mit horizontaler 
Achse. Die Nennleistung beträgt 5,6 MW. 
 
Funktionsweise 
 
Die V162-5.6 MW ist eine in den Wind gerichtete Dreiblatt-WEA mit einer horizontalen 
Achse. Die WEA verfügt über eine aktive Azimutsteuerung zur Nachführung der Anlage 
in Windrichtung, eine aktive Blattwinkelsteuerung zur Regelung der Rotordrehzahl, ei-
nen Generator mit variabler Drehzahl und ein elektronisches Umrichtersystem. 
 
Windrichtung und Windgeschwindigkeit werden automatisch über einen Windfahnen-
sensor erfasst. Durch entsprechendes Nachführen (Drehen) des Maschinenhauses 
wird die korrekte Positionierung und ein optimaler Energieertrag der Anlage gesichert. 
 
Die Leistungsregelung der geplanten WEA vom o. g. Typ basiert auf der Drehzahlregu-
lierung des Rotors, was durch die aktive Steuerung der Blattwinkelverstellung gewähr-
leistet wird. Das bedeutet, dass sich die Drehzahl des Rotors in Abhängigkeit von der 
Windgeschwindigkeit in einem gewissen Regelbereich ändern und anpassen kann. Bei 
Windgeschwindigkeiten oberhalb der Nenngeschwindigkeit, wird die Blattverstellung 
eingesetzt, um übermäßigen aerodynamischen Auftrieb an den Blättern abzuführen. 
Die Energie aus Windböen unter der Nenngeschwindigkeit wird gewonnen, indem der 
Rotor höher gedreht wird. So ist es gewährleistet, dass der Wirkungsgrad des Rotors 
den Windverhältnissen angepasst wird und ein Überschreiten der Nennleistung und der 
zulässigen Rotordrehzahl verhindert wird. 
 
Für Windgeschwindigkeiten in 10 m Höhe von 24 m/s (gilt für eine Nabenhöhe von 166 
m) (Ausschaltwindgeschwindigkeit) können die Rotorblätter in „Segelstellung“ gedreht 
werden. Das Blattverstellsystem agiert als Hauptbremssystem für die WEA. Das Brem-
sen der WEA wird bei normalen Betriebsbedingungen durchgeführt, indem die Rotor-
blätter aus dem Wind in die Segelstellung gedreht werden. So ist es bei starken Stür-
men jederzeit möglich die Anlage abzubremsen. Gleiches gilt bei Betriebsstörungen 
(Netzausfall, Havarie). 
 
Überwachung 
 
Parallel zu einer Sicherheitskette überwacht die eigentliche Anlagensteuerung alle an-
lagenspezifischen Variablen und Parameter. Die WEA wird kontrolliert heruntergefah-
ren, falls spezifizierte Ereignisse eintreten oder Parameter den festgelegten Sollbereich 
verlassen. Alle für den Betrieb der WEA wichtigen Parameter werden aus Sicherheits-
gründen mindestens redundant erfasst. 
 
Einspeisung 
 
Die Windenergieanlagen liefern elektrische Energie ab einer Windgeschwindigkeit von 
etwa 3,0 m/s in Nabenhöhe. 
 
Dabei wandelt der Rotor der Windenergieanlage die kinetische Energie des Windes in 
eine Rotationsbewegung und der Generator der Windenergieanlage diese in elektri-
sche Energie um. Die elektrische Energie wird in einem Transformator auf die benötig-
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te Spannungsebene transformiert und über unterirdische Mittelspannungsverkabelung 
in das Versorgungsnetz des regionalen Energieversorgers eingespeist. 
 
Da der zuständige Netzbetreiber den verbindlichen Netzeinspeisepunkt frühestens mit 
erteilter Genehmigung benennt, kann die von den WEA dorthin führende Kabeltrasse 
erst zu diesem Zeitpunkt geplant und realisiert werden. 
 
 
Betriebsdauer und Rückbau 
 
Für die WEA UKA 01 in Bostelwiebeck ist eine Betriebsdauer von mindestens 20 Jah-
ren und maximal 30 Jahren vorgesehen. Am Ende des Betriebes steht der Rückbau 
der WEA an und damit die Möglichkeit, entweder eine neue WEA zu errichten oder die 
landwirtschaftliche Fläche in ihre ursprüngliche Nutzung zurück zu führen.  
 
7. Standortplanung 
 
Der vorgesehene Standort für die zu errichtende Windenergieanlage ist in der topogra-
fischen Karte mit den Maßstäben 1:25.000 und 1:15.000 eingezeichnet und den An-
tragsunterlagen beigefügt. 
 
Die Auswahl des Standortes erfolgte unter Beachtung des Vermeidungsprinzips im 
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes, unter Berücksichtigung technischer Mindestan-
forderungen sowie den Anforderungen an eine optimale Auslastung der privilegierten 
Flächen. 


